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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1971

Norm

ZPO §391 C

ZPO §503 Z2 C6

Rechtssatz

Bestätigt das Berufungsgericht den Ausspruch des Erstrichters über das Zurechtbestehen der Klagsforderung und

eines Teiles der Gegenforderung, weil es in diesem Umfang die Sache für spruchreif hält, und hebt es den weiteren

Ausspruch des Erstrichters über die restliche Gegenforderung samt dem Leistungsbefehl auf, so liegt dennoch ein mit

Revision anfechtbares Urteil, jedoch weder ein Teilurteil noch ein Zwischenurteil vor. Die Form der Entscheidung ist

jedenfalls verfehlt. Dieser Fehler ist aber nur behebbar (durch Aufhebung), wenn in der Revision die Verfahrensrüge

erhoben wurde.

Entscheidungstexte

5 Ob 278/70

Entscheidungstext OGH 20.01.1971 5 Ob 278/70

Veröff: EvBl 1971/253 S 465

6 Ob 775/79

Entscheidungstext OGH 23.01.1980 6 Ob 775/79

Auch

3 Ob 602/81

Entscheidungstext OGH 07.10.1981 3 Ob 602/81

Vgl; nur: Ausspruch des Erstrichters über das Zurechtbestehen der Klagsforderung Urteil, jedoch weder ein

Teilurteil noch ein Zwischenurteil. (T1)

6 Ob 590/82

Entscheidungstext OGH 09.06.1982 6 Ob 590/82

Auch; Beisatz: Ein selbständiger Ausspruch über die Klagsforderung ohne gleichzeitigen Leistungsbefehl ist nicht

der Rechtskraft fähig und nicht zulässig. (T2)
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